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Geleitwort 

Die Globalisierungsprozesse der Weltwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung 
der Kapiul- und Finanzmärkte, haben in Verbindung mit nationalen Reformen, europäischen 
Harmonisierungsprozessen und anglo-amcrikanischen Herausforderungen einerseits und neu­
eren wisscmchaftlichcn Erkrnntnissen andererseits dazu geführt, dass sich das traditionelle 
Revisions- und Treuhandwesen in den letzten Jahren zu einem komplexen Fachgebiet weiterent­
wickelt hat. Es umfasst heute sämtliche Bereiche der Unternehmensüberwachung, -Steuerung 
und -bcratung. Dabei ist zusätzlich die mit diesen Umbrüchen verbundene Transformations­
dynamik der Gesetzgeber, internationalen Standardsetter, der Berufsverbände und/oder der 
Aufsiclmbchördcn zu berücksichtigen. Daher ist es eine besondere Herausforderung für die 
in diese Prozesse Eingebundenen bzw. Beteiligten, umfassende und aktuelle Information zu 
sichern und sich auf die komplexen und neuen Anforderungen einzustellen. 

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass sich zwei Hochschullehrer und ein Vertreter 
des wirtschaftsprüfenden Berufsstandes zusammengefunden haben, um ein umfangreiches 
Auditing-Lexikon herauszugeben. Dank der gelungenen Synthese von Theorie und Praxis und 
der hohen Aktualität, verbunden mit der übersichtlichen Darstellung und unter Heranziehung 
der durchdachtrn Zugriffmiiglichkeiten, gelingt es dem Nachschlagewerk eindrucksvoll, eine 
Lücke im Schrifttum zum betriebswirtschaftlichen Prüfungswesen zu schließen. Die Aufnahme 
des \'v'erkes in die renommierte Reihe "Vahlens Grofle Lexika" des C. H. Beck/Franz Vahlen 
Verlags, das überzeugende Konzept der Herausgeber sowie die hohe Fachkompetenz und die 
außerordentlich sorgfältige Arbeitsweise der Autoren waren wesentliche Gründe für die 
Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Vahlens Großes Auditing Lexikon 
zu fördern. Ich wünsche dem Werk, das seinen Adressatenkreis mit Sicherheit erreichen \vird, eine 
weite Verbreitung und viele Neuauflagen. 

München, im Februar 2007 Prof. Dr. Wolfgang Grcwc 
Senior Partner Dcloitte Deutschland 
Managing Partner Deloitte ToucheTohmatsu 
Europe Middle East Africa 



Eigenverwaltung 

sehen, wenn anzunehmen ist, dass der WP 
künftig eigenverantwortlich tätig sein wird, 
und dem WP eine entsprechende Frist setzen; 
lässt der WP diese Frist verstreichen, ohne sei­
ner Berufspflicht nachzukommen, so ist der 
Widerruf der Bestellung auszusprechen (§ 20 
Abs.4WPO). 

Literatur: IDW (Hrsg.): WPH 2006, Band I, 13. Aufl., 
Abschn. A, Rn. 373-380. 

Peter Häussermann 

Eigenverwaltung ---+ Insolvenzverwaltung 

Eignungsprofil des Aufsichtsrats ---+ Vor­
stand und Aufsichtsrat, Eignungsprofile von 

Eignungsprofil des Vorstands ---+ Vorstand 
und Aufsichtsrat, Eignungsprofile von 

Einberufungspflichten des Vorstands 

Nach § 121 Abs. 1 und 2 AktG (ggf. i.V.m. 
§ 283 Nr. 6 AktG) hat der Vorstand - bzw. bei 
der ---+ Kommanditgesellschaft auf Aktien 
(KGaA) der persönlich haftende Gesellschaf­
ter - die HV (---+ Haupt- und Gesellschafter­
versammlung) in den durch Gesetz oder Sat­
zung speziell bestimmten Fällen sowie -
ebenso wie nach § 111 Abs. 3 AktG der AR -
immer dann einzuberufen, "wenn das Wohl 
der Gesellschaft es erfordert". Mit wenigen 
Ausnahmen (§§ 92 Abs.1, 175 Abs.1 AktG) 
ist die HV immer darauf gerichtet, Beschlüsse 
zu fassen. Die Formalien der Einberufung erge­
ben sich aus den§§ 121-127 AktG. Die Einbe­
rufung ist mitsamt der Tagesordnung in den 
Gesellschaftsblättern (§ 25 AktG) bzw. per 
Einschreiben bekannt zu machen (§§ 121 
Abs. 3 und 4, 124 AktG), die Einberufungsfrist 
beträgt einen Monat (§ 123 AktG). Verstöße 
gegen die Einberufungskompetenz des Vor­
stands oder Bekanntmachungsfehler ziehen 
die Nichtigkeit des HV-Beschlusses nach sich 
(§§ 241 Nr. 1 AktG, 256 Abs. 3 Nr. 1 AktG); 
sonstige Verstöße gegen Einberufungsforma­
lien führen zur Anfechtbarkeit nach § 245 
Nr.2AktG. 

Praktisch am bedeutendsten ist die jährliche 
Pflicht zur Einberufung der ordentlichen HV 
in den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres 
(§ 175 AktG). Zwingende Tagesordnungs­
punkte der Jahreshauptversammlung sind die 
Entgegennahme des festgestellten Jahresab­
schlusses und des ---+Lageberichts (§ 175 
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Abs. 1 AktG), ausnahms,veise die Feststellung 
des Jahresabschlusses (---+ Feststellung und Bil­
ligung des Abschlusses) (§ 173 AktG) sowie 
die Entscheidungen über die Verwendung eines 
vorhandenen Bilanzgewinns (---+ Ergebnisver­
wendung; ---+ Ergebnisverwendung, Vorschlag 
für die) (§§ 119 Abs. 1 Nr. 2, 174 AktG), über 
die ---+ Bestellung des Abschlussprüfers (§ 119 
Abs. 1 Nr. 4 AktG, § 318 Abs. l HGB), über die 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats (§ 119 Abs. 1 Nr. 3, § 120 
AktG) sowie ggf. auch über die Neu- oder Wie­
derwahl von Aufsichtsratsmitgliedern (---+Auf­
sichtsrat, Be- und Abberufung) (§ l 19 Abs.! 
Nr. 1, § 101 Abs. 1 AktG). Ebenfalls unmittel­
bare gesetzliche Einberufungspflichten enthal­
ten § 92 Abs. l i.V.m. § 401 Abs.! Nr. l AktG 
(Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapi­
tals), §§ 122, 138 Satz 3 AktG und § 62 Abs. 2 
UmwG (jeweils auf Aktionärsverlangen). 
Hinzu kommen die aufsichtsrechtlichen §§ 44 
Abs. 5 KWG, 83 Abs.1 Satz 1 Nr. 6 VAG und 
§ 3 Abs. 1 BausparkG. Danach kann bei den 
diesen Gesetzen unterworfenen Finanzinstitu­
ten (---+ Kreditinstitute; ---+ Versicherungsun­
ternehmen; ---+ Bausparkassen) die ---+Bundes­
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
als Aufsichtsbehörde die Einberufung der HV 
verlangen; die Behörde hat dann auch das 
Recht, an der HV teilzunehmen (§§ 44 Abs.! 
Nr. 2 K\X'G, 83 Abs. l Satz l Nr. 5 VAG und§ 3 
Abs. 1 BausparkG). 

Zusätzlich darf der Vorstand die HV einberu­
fen, wenn er ihre Zustimmung zu einer Ge­
schäftsführungsmaßnahme ( -+zustimmungs­
bedürftige Geschäfte) ausnahmsweise benö­
tigt (z.B.§ 111 Abs. 4 Satz 3 AktG) oder zu sei­
ner eigenen Absicherung (§ 93 Abs. 4 Satz 1 
AktG) freiwillig erstrebt (§ 119 Abs. 2 AktG) 
sowie wenn er eine sonstige Maßnahme treffen 
oder veranlassen will, für die die HV ganz 
oder teilweise zuständig ist (mittelbare Einbe­
rufungspflichten). Soweit diese Maßnahmen 
für das „Wohl der Gesellschaft" (Wahrung 
des Gesellschaftsinteresses) erforderlich sind 
(z.B. dringende Sanierung durch Kapitalher­
absetzung und anschließender Kapitalerhö­
hung), verdichtet sich das Einberufungsrecht 
des Vorstands wegen § 121 Abs.1 Fall 3 AktG 
zu einer Einberufungspflicht. 

Zuständigkeiten der HV über die in § 119 
Abs. 1 AktG (nicht abschließend) genannten 
Fälle hinaus bestehen z.B. für den Verzicht der 
Gesellschaft auf Ersatzansprüche (§§ 50, 93 
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Abs.4 Satz 3 AktG), für die N.ichgründung 
(§ 52 Abs. 1 AktG), die Feststellung_des,J:1hres­
abschlusscs (§ 173 Abs. 1 AktG), die \vahl des 
Abschlussprüfers ( - Bestellung des Ab­
schlussprüfers) (§ 318 Abs. 1 HGB) sowie für 
die Strukturmaßnahmen der §§ 179a AktG 
(V-rmö,Trnsübcrtragung), 274 AktG (fortset-

c " ) zung der aufgelösten Gesellschaft , 293 A½:G 
(-Unternehmensverträge), 319 AktG (bn­
glicJerung), 327a AktG (Ausschluss \'On_ Min­
derheitsaktionären), und§§ 13 Abs. 1, 12) Satz 
J, 193, 240 Abs. 1 UmwG ( - Unternchmcns­
umwandlun<>en wie Verschmcbung, Sp.11-
tung, Forrn;•eci1scl). Darüber hinaus hat der 
BGH in Einzelf:illen bei sonstigen Umstruktu­
rierungsrnaßnahmen ungeschriebene gesetzli­
che },\itwirkungsbefugnissc der HV angenom­
men, wenn sie an die „Kern kompetcnz der 
HV" zur „Bestimmung über die Verfassung 
der AG" rühren, weil sie Veränderungen nach 
sich ziehen, ,,die denjenigen zumindest nahe 
kommen, welche allein durch eine Satzungsän­
derung herbeigeführt werden können" (BGH­
Urteil mm 26.4.2004, S. 30, ,,Gcbtinc", LeLt­
satz 1; zuvor bereits BGH-Urteil vom 25.2. 
1982, S.122, ,,Holzmüller"). Dies wurde bisher 
für die Ausgliederung ei ncs wesentlichen Teils 
des Betriebsvermö,.;cns angenommen (BGH­
Urteil vom 25.2.1982, S. 122) sowie für die Ein­
bringung der Beteiligung an einer Tochter- in 
eine andere Tochtergcscllsd1aft bei ausreichen­
der wirtschaftlicher Bedeutung für möglich 
gehalten (BGH-Urteil vom 26.4.2004, S. JO). 
Eine weitere ungeschriebene Mitwirkungs­
kompetenz der HV besteht nach der Rspr. bei 
der Entscheidung über das „Dclisting" der Ak­
tien einer Gesellschaft, weil sie die Verkehrsfä­
higkeit der Aktien und damit auch den „mit­
gliedschaftlichcn Vermögenswert" des Aktien­
eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG) erheblich beein­
trächtigt (BGH-Urteil vom 25.11.2002, S. 47, 
„Macrotron'; unter II.1.). Aus ungeschriebenen 
gesetzlichen HV-Zuständigkeitcn ergibt sich 
ebenfalls eine (mittelbare) Einberufungs­
pflicht des Vorstands nach § 121 Abs. 1 AktG 
(Kubis 2004, Rn. 5 zu § 121 AktG m.w.N.). 
Liegt der mitwirkungsbcdürftigen Struktur­
maßnahme ein bereits ausgearbeitetes Ver­
tragswerk zugrunde, ist dieses den Aktionären 
zusammen mit der Tagesordnung analog§ 124 
Abs. 2 Satz 2 AktG vorab bekannt zu machen 
(z.B. Weißhaupt 2004, S. 588). 

Für satzungsmäßige Einberufungspflichten be­
steht wegen des vorgegebenen aktienrechtli-

Einbringung, steuerrechtliche 

chrn Kompetrnzgefüges und des Prinzips der 
Satzungsstrcnge (§ 23 Abs. 5 AktG) nur ein 
geringer Gestaltungsspielraum. Immerhin 
darf z.B. die Mindestbeteiligung, ab der Ak­
tionäre die Einberufung der HV verlangen 
ki'Jnncn, in der Satzung herabgesetzt werden 
(§ 122 Ahs. 1 Satz 2 AktG). Nach § 68 Abs. 2 
Satz 3 bll 2 AktG kann die Satzung die Über­
tragung von Namensaktien von dn Zustim­
mung der HV abhängig machen. Frfüllt der 
Vorstand seine gesetzliche oder satzungsmä­
Gigc Einberufungspflicht nicht oder zu spät, 
macht er sich nach§ 93 AktG haftbar ( - Haf­
tung des Vorstands). 

Inwieweit VcrstiiGc gegen gesetzliche Pflichten 
zur Einberufung der HV bcrichtspjlichtig 
(--> Redepflicht des Abschlussprüfers) sind, 
ist noch nicht abschlieGcnd geklärt. Bejaht 
wird eine Berichtspflicht im Schrifttum jeden­
falls für VerstöEe gegen den Strafrecht! ich 
sanktionierten § 92 Abs. 1 i.V.m. § 401 Abs. 1 
Nr. 1 AktG. Von einem „schwerwiegenden" 
Verstoß i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGß (--> Un­
regelmäGigkeitcn; - Unregclnüßigkeiten, 
Konsequenzen aus) dürfte man ebenfalls aus­
gehen können, wenn der Vorstand es im Be­
richtszeitraum vcrsfomt hat, die Jahreshaupt­
versammlung einzuberufen ( § 175 AktG). 
GleichcrmaGen bcriclmpflichtig dürften Ver­
stiiße gegen ungeschriebene :tvlinvirkungsbe­
fugnisse der Aktionäre sein, da sie bereits per 
se eine „wesentliche Beeinträchtigung der Mit­
wirkungsbefugnisse der Aktionäre" vorausset­
zen (llGI f-Urteil vom 26.4.2004, S. 30). 

Literatur: BchrenJs, 0. H.: Einberufung der lioupt­
vcrsarnmlun~ 6cm. § 121 IV AktG (mittels eingeschrie­
benem ßricf) trotz ab"-cichendn Satzungsbestim­
mung, in: l\ZG 3 (2800), S. 578-583; BGH-Urteil vom 

2;.2.1982, Aktz. 11 ZR 174/80, ßGHZ, Bane! 83, S. 122-
144; BGH-Urteil vorn 25.11.2002, Aktz. II ZR 133/01, 
!\GHZ, Band 153, S. 47-61; BGH-Urteil vom 26.4.2:)04, 
Aktz. ll ZR 155/02, ßGHZ, lhnJ 159, S. 30-48; l lalbcr­
karnp, T./Gicrkc, 0.: Das Recht der Akticmärc auf Ein­
berufung einer Haupt\-crsarnmlung, in: l\ZG 7 (2004), 
S. 494- 500; Kubis, D.: Kommentierung des§ 121 AktG, 
in: Krnpff, B./Scmlcr, J. (Hrsg.): Münchener Kommen­
tar zum Aktiengesetz, 2. 1\ufl., ;.1ünchcn 2004; Weiß­
haupt, f.: l lolzmüllcr-lnformationspflichtcn n.1ch Jen 
Erläuterungen des BGH in Sachen Gchtinc, in: AG 49 
(2004), S. 585-592. 

Giir,ter Reiner 

Einbringung 
- Unternehmensumwandlungen 

Einbringung, steuerrechtliche 
- MaEgcblichkeit bei Umwandlungen 
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(IFRS) (IAS 27.-t) den Ausgangspunkt, wenn -
gleich die Einzelregelungen durchaus Ele­
mente der Interessentheorie beinhalten. Dies 
kommt vor allem bei der Kapir,dkonsolidie­
rung zum Ausdruck. Nach § 301 Abs.1 HGB 
ist sowohl die Bucln,·ertmethodc als auch die 
Xc11be·wertungsmethoclc zulässig ( - ➔ Konsoli­
dierungsformen; --> KonsoliJ icrungsprü­
fung). lrn Hinblick auf den Vermögens- und 
Schuldausweis entsprechen die Buchwertme­
thude der ,Jntcressenthcorie mit Vollkonsoli­
dierung" und die Neubewertungsmethode 
der „Interessentheorie mit crwcit~rter Voll­
konsolidierung''. Im Hinblick auf den Ausweis 
der Anteik der Minderheitsgesellschafter 
11irJ aber dn Linheitstl1l'orie gefolgt, da nach 
§ 307 Abs. 1 HGB der Ausweis im Eigenbpi­
tal erfolgen muss. Nach IFRS 3,36 ff. und DRS 
,/,23 ist nur noch die J\,'cubewertungsmethode 
zul:issig, d. 11. grunds:itzlich sind sin1tliche 
-> Vermiigcnsgcgenständc und --> Schulden 
im Rahmen der Erstkonsolidierung voll auf­
zudecken. Ausgl'nommcn hiervon ist aber ein 
cnrnrbencr Goodwill, der nur entsprechend 
dem Anteil der l'vluttergesellschaft zu bilan­
zieren ist. Die Minderheitsanteile sind nach 
l:\S 27.33 innerhalb des Eigenkapitals auszu­
weisen. Der im Juni 2005 vorn -- ► Internatio­
nal Accounting Standards Board (IASB) vorge­
legte Entwurf zur \Vcitercntwicklung von IAS 
27 und IFKS 3 geht einen entscheidenden 
Schritt weiter in Richtung der Einheitstheo­
rie. Danach muss auch der erworbene Good­
will in voller H,.,hc bilanziert werden (Full 
Goodwill Method), Die Ermittlung des „vol­
len" Goodwills setzt voraus, dass auch bei ei­
nem Anteilserwerb von weniger als 100% ein 
,,fiktin'r" Wert für dc1s crwcnbene Unterneh­
men als Ganzes ermittelt wird, da der \olle 
Goodwill sich als Differenzbetrag zwischen 
dem gesamten --> Unternehmenswert und 
den Zeit werten (--> Zeitwerte, Prüfung von) 
der einzelnen \'crmögensgc,.;rnständc und 
Schulden berechnet (-->Geschäfts- oder Fir­
menwert). 

Literatur: Hendler, \1.: Abbildung Jes Erwerbs und 
der Verodcrung von Anteilen an Tochterunternehmen 

nach der Interessentheorie und der Einheitstheorie 
Köln 2002; Kütin~, K./\v'cber, C. P.: Der Konzcrnab, 

schluss, Lehrbuch zur Praxis der Konzcrnrechnungsle­
gu~g, 1:. ,\ufl., Stutrgon 2006; Pawelzik, K. U: ,Die 
P:ufong des Konzerneigenkapitals nach HGB, JAS/ 
ll-RS, US-GAAP, Düsseldorf 2003. 

Klaus H.,lm 

Interessenkonflikte von Vorstand und 
Aufsichtsrat 

Vorstand und AR haben ihre Pflichten nach 
Maßgabe „des „Gesellschaftsinteresses" ( § 3 
Abs. 3 WpUG) oder, in den \X'orten des AktG, 
des ,,\Vohls der Gesellschaft" (§§ 93 Abs. 1 
Satz 2. 11(,, 111 Abs. 3, 121 AktG) zu erfüllen. 
Das Gesellschaftsinteresse ist ein normativer 
Begriff, der anhand der für die Gesellschafts­
organe maßgeblichen Vorschriften (Rechtsnor­
men, Binnenrecht der Gesellschaft, Vertrags­
bcz.ichungen) zu konkretisieren ist. Bedeu­
tung erlangt insoweit insb. der unternehmeri­
sche Gesellschaftszweck und -gegenstand der 
Gesellschaft (unternehmerisches Gesell­
schaftsinteresse, sog. ,,Unternehmensinter­
esse'~ s, z.B. DCG K 4.1.1 und 5,5.1). 

Außergese!lschafiliche Interessen des Organ­
mitglieds können im Einzelfall oder auch dau­
erhaft mit dessen Interesse an einer Förderung 
des Gesellschafointcresses kollidieren und 
Lctzercs als Maßstab für sein Handeln für die 
Gcsellsdiaft verdrängen (Fremdsteuerung). 
Zu einem solchen Interessenkonflikt (Befan­
genheit des Organmitglieds) kommt es immer 
dann, wenn sich Vorstand oder AR mit einem 
Sachverhalt befassen, der ein rnitcntscheiden­
des Organmitglied persönlich direkt oder in­
direkt betrifft oder intercssic-rt. Bspw. kann 
ein Organmitglied persönliche Verbindungen 
(Beteiligung, Organmitgliedschaft, familiäre 
Beziehungen) zu einem Unternehmen (Fi­
nanzinstitut, Kunde, Lieferant) unterhalten, 
das gleichzeitig in Geschäftsbeziehungen mit 
der Gesellschaft oder in Konkurrenz zu ihr 
steht. Widerstreitende Interessen können sich 
ferner aus einer Gruppenzugehörigkeit oder 
politischen Aktivität des Organmitglieds erge­
ben (Arbeitnehmer, Gewc:rkschafts- oder Par­
teimitglied, Ivlinister). Insb. Aufsichtsratsmit­
glieder, die ihr Mandat nur als Nebenamt aus­
führen, sind von der Gefahr einer Fremdsteue­
rung betroffen. Die Mitbestimmungsgesetze 
haben insofern Interessenkonflikte im AR so­
gar zu einem gewissen Grad institutionalisiert 
(--> i\litbestimmung). 

Soweit sich die von Inten:ssenkonflikten aus­
gehende Gefahr bereits in einer verbotenen 
Fremdsteuerung realisiert hat, haften die be­
fangenen Organmitglieder nach den allgemei­
nen Vorschriften (z.B. § § 93, 116, 117 Abs. 2, 
310, 318 AktG) (--> Haftung des Vorstands; 
--> 1-Iaftung des Aufsichtsrats). Ferner riskie­
ren sie u. U. die Abberufung von ihren Funk-

---
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tionen aus wichtigem Grund (§§ 84 Abs. 3, 
103 Abs. 3 AktG) (-> Vorst.rnd, Bestellung 
und Abberufung; -> Aufsichtsrat, Be- und 
Abberufung). Gehört ein Organmitglied zu­
gleich dem Organ einer weiteren Gesellschaft 
an, kann es sich wegen seiner Fremdsteuerung 
nicht damit rechtfertigen oder entschuldigen, 
in Erfüllung seiner Pflichten gegenüber dieser 
anderen Gesellschaft gehandelt zu haben 
(BGH-Urteil vom 21.12.1979, S. 1629). 

Demgegenüber sind Interessenkonflikte als 
solche nur in Ausnahmefällen Gegenstand ei­
ner präventiven Regelung. Aus dem allgemei­
nen Zivilrecht ist hier das Selbstkontrahie­
rungsverbot des § 181 BGB zu nennen. Die 
Gesellschaftssatzung kann von dieser Vor­
schrift pauschal befreien; zumindest bei bör­
sennotierten Gesellschaften (-> Unterneh­
mensformen) ist das aber unüblich. ferner 
wird im juristischen Schrifttum z.T. die Mei­
nung vertreten, das Stimmverbot von Vereins­
mitgliedern in der Mitgliederversammlung 
bei Entscheidungen über die Vornahme von 
Rechtsgeschäften mit dem Mitglied oder über 
die Führung von Rechtstreitigkeiten gegen das 
Mitglied (§ 34 BGB) sei auf die Beschlussfas­
sung der Verwaltungsorgane einer AG (-> Ak­
tiengesellschaft, Prüfung einer) entsprechend 
anwendbar. Wie dem auch sei, führt jedenfalls 
nicht jede Interessenkollision zum Ausschluss 
des ->Stimmrechts (BGH-Urteil vom 29.3. 
1971, S. 47, unter II.2.). 

Das AktG kennt verschiedene kasuistische 
Regelungen zur Prävention von Fremdsteue­
rung und zur Vermeidung von Interessenkon­
flikten, die grundsätzlich nicht durch die Sat­
zung abdingbar sind(§ 23 Abs. 5 AktG). Das 
sind z.B. § 88 AktG (-> Wettbewerbsverbot 
der Unternehmensleitung), §§ 89 und 115 
AktG (-> Kreditgewährung an Vorstand und 
Aufsichtsrat), § 100 Abs. 2 Nr. 2 und 3 AktG 
i.V.m. § 250 Abs. 1 Nr. 4 AktG, § 105 AktG 
(Verbot von Mehrfachmandaten, Inkompati­
bilitätsregelung), § 112 AktG (Vertretung ge­
genüber Vorstandsmitgliedern), § 114 AktG 
(Verträge mit Aufsichtsratsmitgliedern), § 136 
Abs. 2 AktG (Stimmbindungsverträge zu­
gunsten der Verwaltung) sowie die Informa­
tionspflichten bzgl. von Organkrediten und 
Mehrfachmandaten (-> Mandatsbegrenzung 
des Aufsichtsrats) nach § 125 Abs. 1 Satz 3 
AktG [gegenüber der HV (Haupt- und Gesell­
schafterversammlung)] und nach § 285 Nr. 9 
lit. c, Nr. 10 AktG (-> Anhang). 

Darüber hinaus k.rnn es die organschaftliche 
Treuepflicht dem Vorstands- oder Aufsichts­
ratsmitglied gebieten, sich bei nicht anders lös­
baren Interessenkonflikten im Einzelfall der 
Stimm(abgab)e :w enthalten oder - bei dauer­
h;iftcr Befangenheit - sein Amt niederzule­
gen. Dementsprechend kann ein dauerhafter 
Interessenkonflikt einen wichtigen Grund zur 
Abberufung des Organmitglieds darstellen. 
Diese Situation ist z.B. gegeben, wenn ein Auf­
sichtsratsmitglied eines sich auf Kernenergie 
stützenden Strom\'ersorgcrs sich gleichzeitig 
als Energieminister eines Bundeslandes für 
die Abschaffung der Kernenergie einsetzt (Ur­
teil des OLG Hamburg vom 23.1.1990, S. 218). 
Die Zugehörigkeit eines Aufsichtsratskandida­
ten zum Vorstand eines im Wettbe,verb stehen­
den Unternehmens steht für sich genommen 
dessen Bestellung in den AR nicht entgegen, 
solange die Konkurrenzsituation nicht den 
wesentlichen Kernbereich des Unternehmens 
betrifft und zu einer dauerhaften schwerwie­
genden Pflichtenkollision führt (Urteil des 
OLG Schleswig vom 26.4.2004, S. 1307). 

Schließlich enthält der -> Deutsche Corpo­
rate Governance Kodex (DCG K) für Vorstand 
und AR jeweils eigene Abschnitte zum Thema 
„Interessenkonflikte" (DCGK 4.3 und 5.5). Sie 
enthalten neben einigen Selbstverständlich­
keiten (Wiedergabe gesetzlicher Regelungen, 
s. oben) auch verschiedene unverbindliche 
Empfehlungen zum Umgang mit Interessen­
konflikten, zu deren Einhaltung sich aber in­
zwischen die große Mehrheit der börsenno­
tierten Gesellschaft bekannt hat(§ 161 AktG). 
Diese betreffen die Offenlegung von Interes­
senkonflikten gegenüber den anderen Organ­
mitgliedern und gegenüber der HV, einen Zu­
stimmungsvorbehalt für Nebentätigkeiten 
(Vorstand) sowie bestimmte Geschäfte mit 
der Gesellschaft bzw. sonstigen Konzernun­
ternehmen (Vorstand, AR) (--> zustimmungs­
pflichtige Geschäfte). Bei Aufsichtsratsmitglie­
dern sollen „wesentliche und nicht nur vor· 
übergehende Interessenkonflikte" zur Beendi­
gung des Mandats führen (ebenso bereits auf 
der Grundlage des geltenden Rechts Hopt 
2004, S. 34 f. m.w.N. für Aufsichtsrats- und Vor· 
standsmitglieder ). 

Eine ->Redepflicht des Abschlussprüfers kön­
nen Interessenkonflikte zunächst dann aus­
lösen, wenn sie in -> Unregelmäßigkeiten 
(Fremdsteuerung) gemündet haben (-->Un­
regelmäßigkeiten, Aufdeckung von), die nach 
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§ 321 Abs.1 Satz 3 HGB berichtspf!ichtig sind 
(-+ Unregelmäßigkeiten, Konsequenzen aus), 
sei es, dass der daraus u.U. entstandene Scha­
densersatzanspruch (§§ 93, 116 AktG) nicht 
bilanziert wurde (§ 321 Abs. 1 Satz 3 Fall 1 
HGB), sei es, dass sie den Bestand oder die 
Entwicklung des geprüften Unternehmens 
oder des Konzerns gefährden oder sei es, dass 
die Rechtsverstöße der Vorstandsmitglieder 
(gesetzliche Vertreter, § 78 AktG) als „schwer­
wiegend" einzustufen sind ( § 321 Abs. 1 Satz 3 
Fall 2 HGB). Für Aufsichtsratsmitglieder gilt 
dies nicht, da sie trotz § 112 AktG keine „ge­
setzlichen Vertreter" der Gesellschaft sind 
(vgl. § 318 Abs. 3 HGB). Pflichtverletzungen 
von Aufsichtsratsmitgliedern, die gleichzeitig 
Arbeitnehmer der Gesellschaft sind, sind nach 
§ 321 Abs. 1 Satz 3 Fall 2 HGB entsprechend 
dem Zweck des --,. Prüfungsberichts (Infor­
mation des Aufsichtsrats) nur berichtspflich­
tig, wenn Arbeitnehmerpflichten verletzt wur­
den, spielen also im vorliegenden Kontext 
keine Rolle. Aufgedeckte Interessenkonflikte 
in der Person eines Vorstandsmitglieds sind als 
solche nach§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB i.d.R. nur 
berichtspflichtig, wenn sie bereits für sich ge­
nommen einen „schwerwiegenden" Rechts­
verstoß des Organmitglieds erkennen lassen 
oder wenn sie ausnahmsweise sogar den Be­
stand des geprüften Unternehmens oder Kon­
zerns gefährden (--,. Unregelmäßigkeiten, 
Konsequenzen aus). Maßstab für die Schwere 
des Verstoßes ist dabei u. a. der Grad des Ver­
trauensbruches, dessen Kenntnis Bedenken 
gegen die Eignung des Vorstandsmitglieds be­
gründen kann (IDW PS 450.49). 

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen des 
DCGK zum Umgang mit Interessenkonflik­
ten begründet keine Berichtspflicht des Ab­
schlussprüfers (--,. Berichtsgrundsätze und 
-pflichten des Wirtschaftsprüfers), sofern die 
Gesellschaft in ihrer --,. Entsprechenserklä­
rung hierüber wahrheitsgemäß berichtet. Eine 
fehlerhafte Entsprechenserklärung, also ein 
Verstoß gegen§ 161 AktG, soll demgegenüber 
nach den Vorstellungen des --,.Jnstituts der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (/DW) un­
abhängig vom Inhalt der betroffenen Empfeh­
lung grundsätzlich eine Berichtspflicht auslö­
sen (IDW PS 345.33 f.). 

Literatur: BGH-Urteil vom 29.3.1971, Aktz. III ZR 
255/68, BGHZ, Band 56, S.47-56; BGH-Urteil vom 
21.12.1979, Aktz. II ZR 244/78, NJW 33 (1980), S. 1629-
1639; Herkenroth, K.: Bankenvertreter als Aufsichts­
ratsmitglieder von Zielgesellschaften: Zur beschränkten 

Internat Control 

Leistungsfähigkeit des Rechts bei der Lösung von Inter­
essenkonflikten anläßlich der Finanzierung von Über­
nahmen, in: AG 46 (2001), S. 33-40; Hopt, K.: Interes­
senwahrung und Interessenkonflikte im Aktien-, Bank­
und Berufsrecht: Zur Dogmatik des modernen Ge­
schäftsbesorgungsrechts, in: ZGR 33 (2004), S.1-50; 
IDW (Hrsg.): IDW Prüfungsstandard: Auswirkungen 
des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die 
Abschlussprüfung (IDW PS 345, Stand: 8. Dezember 
2005), in: WPg 59 (2006), S. 314-333; IDW (Hrsg.): 
IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger 
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 
450, Stand: 8. Dezember 2005), in: WPg 59 (2006), 
S.113-128; OLG Hamburg-Urteil vom 23.1.1990, Aktz. 
11 W 92/89, AG 35 (1990), S. 218-220; OLG Schleswig­
Urteil vom 26.4.2004, Aktz. 2 W 46/04, DB 57 (2004), 
S. 1306-1307; Semler, ]./Stengel, A.: Interessenkon­
flikte bei Aufsichtsratsmitgliedern von Aktiengesell­
schaften am Beispiel von Konflikten bei Übernahme, 
in: NZG 6 (2003), 5.1-8. 

Günter Reiner 

Interna} Auditing -+ Interne Revision 

Interna! Consulting -+ Interne Revision; 
--,. Revisionseinsatzgebiete 

Interna} Control 

Zurückführend auf angelsächsische Quellen 
lässt sich der Begriff Interna! Control wie folgt 
definieren: Interna! Control umfasst sowohl 
den Organisationsplan als auch sämtliche auf­
einander abgestimmte Methoden und Maß­
nahmen in einem Unternehmen, die dazu die­
nen, das Vermögen zu sichern, die Genauigkeit 
und die Zuverlässigkeit der Abrechnungsdaten 
zu gewährleisten und die Einhaltung der vor­
geschriebenen Geschäftspolitik zu unterstüt­
zen (American Institute of Accountants 1949, 
s. 6). 

Aus dieser Umschreibung heraus verfolgt In­
terna! Control vier Ziele (Lück 1998, S. 183): 

1) Sicherung und Schutz der betrieblichen Ver­
mögenswerte, 

2) Gewährleistung der Verlässlichkeit und Ge­
nauigkeit des --,. Rechnungswesens, 

3) Förderung der Effizienz betrieblicher Ab­
läufe und 

4) Unterstützung der Einhaltung der von der 
Unternehmensleitung vorgegebenen Leit­
linien zur Geschäftspolitik. 

Durch die erstmalige Veröffentlichung des 
--,.Coso-Reports im Jahr 1992 wurde der Be­
griff Interna! Control als ein Prozess definiert, 



Wettbewerbsrecht, curop:iischcs 

rckturcn im JA und zum andcrc·n der Durch­
führung weiterer Prüfungsh,rndlungen, um 
dJs Prüfung,risiko zu mindern. Ergeben sich 
hieraus keine neuen Erkenntnisse bz\\·, erfol­
gen keine :rnsrcichcndcn Kurrckturcn, ist der 
BcstV einzuschr.'inkc·n oder zu \'ers.igc·n. 

Lltt'rJtur: rör~, ... hle, G./Sd1miLlt, S.: Kumrnl·ntitTUn~ 

,lcs § 297 ! [Cl\ in: Lllrutr, 11. et ,1I. (! l\,·ckßil­

Komm, h. Aufl., '.llün,h,·n 2:CC6: lll\\ il Ir,~.): IIJ\\' 
Prüfun~:-.:-.und.irJ: \\'L·:-.cntli'--hkL·it im R,1h111cn J1.:r J-1h­
r1._•s,1h\Lhlu:-.,prlifunh (IU\V PS 2:iJ, SunJ: S. \Lli 2JCJ), 
in: \\'!\ 56 (2CC.l), S 'JH-'!46: IIJ\\' (1 Ir,~.): \\ 1'11 

2:;c(,. R.rnd I. 13. :\utl, I )ü"-;,:UDrf .2:·:6. , 

Jens Thicrg,ml 

\\'etthewerbsrccht, curop:iisches 
----> Europ:ii,chc Union, iiffcntlich-rechtlichc 

Prüfungsorgane 

\\'cttbcwcrbsstratcgicn ----> Gcsclüftsfeld­
stratcgic und -pLrnung 

\\'ettbewerhsYerbot Jer Unternehmens­
leitung 

D,1s \\ütbn\·crbs\'crbot dn Cnternehmcnski­
tung ist ein rechtliches \litte!, um bestimmten 
Arten \'011 Intcrc,scnkonfliktcn der Vorsunds­
mitglicder einer AG (----> Aktiengesellschaft, 
Prüfung einer) brn·. des Gcsclüftsführns ei­
ner --->Gesellschaft mit beschränkter H.1itun" 
( GmbH) - beide nachstehend Gcschäftsleite~ 
genannt - wirzubeugen (----> Interessenkon­
flikte von Vorst.ind und Auhiclnsrat). 

Rcchtsgrundl<1ge: Der Gcsch:iftslcitcr schuldet 
seiner Gesellscluft loyales Verhalten (org,m­
schaftliche Treuepflicht). Daram leitet nun ein 
\X'ettbewerbs\ erbot der Gesch,ifo,leiter 1,;.·,ih­
rend ihrer Organtätigkeit ab (z.B. DGI I-L'rteil 
mm 9.11.1967, S. 3C), und zwar gleichgültig, ob 
dies ausdrücklich in Satzung oder Anstel­
lungsvertrag aufgenommen ist oder nicht 
(Schneider 1993, S. 18 zum Anstellungsver­

trag\ Dei der AG und ----> Kommanditgcsell­
schatt auf Aktien (KGaA) ist das organschaft­
liche Wettbewerbwerbot in den§§ 88 und 284 
AktG [sowie dieses Verbot bestätigend unter 
4.3.1----> Deutscher Corporate Go\'crnancc Ko­
dex (DCG K)] ausdrücklich gcrq;clt. Bei der 
GmbH wird § 88 AktG für die Konkretisie­
rung des \X'ettbewerbsverbots des Geschäfts­
führers entsprechend herangezogen, Zweck 
des Wettbewerbsverbots der Geschäftsleiter 
ist Jcr Schutz der Gesellschaft vor Wettbe­
werbshandlungen und vor anderweitiger Ver-
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wendLrng ck~ Arbeitskraft ihrer Gc,chäftslci­
ter. fur die Zeit n,ich der BeL'11d·,,,ur1,· . · 

.. . . h h seiner 
Orgrnuugkc1t untnlic'gt der Geschäftsleiter 
ckmgq.;cnLibcr einem \X'ettbcwcrbs\'t:rbot . 1. .. . nur, 
soweit ues ausdrucklich in der S,uzung (Gc-
sc·ILcluhs\·cnra1') <'cre1,elt ocl"r 1·111 A J b t- ti ,._ nste -
lungs,ertrag \Tfl'inbart ist (BGI !-Urteil vom 
ILI0.197(,, S. 43). 

Sincl die Geschiftsleitcr zugleich Gesellschaf­
ter, kummt für sie ein zus,'itzliches \X„ettbe­
\\Trbsvcrbot in Bctr,icln. Dieses trifft nach der 
Rspr. dö R11ndesgerich1sl)()fs ausdrücklich 
Komm,rnditistcn und Cmb!-l-Gescllschaftcr 
möglichcrncisc .iuch Aktimürc, die im In'. 
nemcrlültnis ausscl1bggc·bcnd die Geschi~ke 
da Gesellschaft" bestimmen [BGH-Urteil 
som 5.12.1983, S. 162 (,Jkurrwm/Ogilvy"), 
unter 11.2.], also insb. beherrschende \!chr­
heitsgcscllscluftcr. Nach einer starken Litera­
turmeinung sollen in Gesellschaften mit per­
son.iltsuschcr, aul pcrsiSnliche und \Trtraucns­
sollc Zus,1mmen,1rbcit angelegter Struktur 
sogar s.imt!iche Cescllscluftcr einem \\'cttbe­
werbs\crbot unterliegen. Diese Differenzie­
rung Li,st sich dann aber nicht mehr mit 
der Trcul'pilic-ht gegenüber der Gescllscluft, 
sondern_ nur derjenigen gegenüber den J\foge­
sellschaltcrn n:chtfertigcn. In der Einmann­
Gcscllscluft kann c, ein solches \X'ettbewcrbs­
vcrbot somit nicht geben, Auch ein \Vcttbc­
werbsverbot gq;cnübcr der Cesclhchaft kann 
den Linnunn-Gescllschaftcr bei der GmbH 
nur imowcit treffen, als er der Ge,ellschaft 
Vermiigcn unterh.ilb der Stammkapitalziffer 
( ---->Gezeichnetes Kapital) entzieht. 

lnh,dt des W'etthe;;,;crbs;,•crbots: Das \Vettbe­
wcrbs\·crhot für die Vorstandsmitglieder (und 
entsprechend für die GmbH-Geschäftsführer) 
umfasst zunichst dJs Betreiben eines Hc1ndels­
ge1,;.crbcs i. S. d. § S 1 ff. HGB ( § 88 Abs. 1 Satz I 
!'all 1 i\ktG). Diese Fallgruppe soll die volle 
Verfügbarkeit der Arbeitskraft d<:s Geschäfts­
leiters sichern und gilt unabhängig vorn Ge­
schäftszweig der Gesellschaft oder der Bran­
chcn1ühc. Dem gleichen Z,veck dient das Ver­
bot rnn Doppclm<111i:/atcn ( § 88 Abs, 1 Satz 2 
AktG). Vorstandsmitglieder dürfen weder Ge­
schäftsleiter noch pcrsünlich haftende Gesell­
schafter einer anderen Handelsgesellschaft 

sein. 

Darüber hinaus ist dem Gcschäftleiter jegliche 
Gesch.ijtst.itigkeit im Geschäfisz1,;.•eig der Ge­
sellschaft für eigene oder fremde Rechnung 
untersagt(§ 88 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 AktG). Der 
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maßgebliche Geschäftszweig ergibt sich dabei 
aus dem satzungsmäßigen Unternehmensge­
genstand (egal, ob er tatsächlich ausgeübt 
wird) sowie aus allen Geschäftsbereichen, in 
denen die Gesellschaft unabhängig vom Un­
ternehmensgegenstand tatsächlich tätig ist 
(BGH-Urteil vom 21.2.1978, S. 331, unter II.!. 
zu § 112 HGB). Teilweise wird unter „Ge­
schäftstätigkeit" auch der beherrschende (ge­
sellschaftsrechtlich oder in anderer Weise ver­
mittelte) Einfluss auf ein Konkurrenzunter­
nehmen gefasst, unabhängig davon, ob auch 
tatsächlich die Unternehmensleitung ausgeübt 
wird (Schneider 2000, Rn. 129 zu § 43 
GmbHG). Die einfache Beteiligung an frem­
den Unternehmen als Aktionär, Kommandi­
tist, stiller Gesellschafter oder die Übernahme 
von Aufsichtsratsmandaten fällt dagegen nicht 
unter§ 88 Abs. 1 AktG. Bei etwa auftretenden 
Interessenkonflikten können sich dann aber 
Schranken anderer Art ergeben. Jedenfalls 
darf der Geschäftsleiter das Wettbewerbsver­
bot nicht durch das Zwischenschalten einer 
Gesellschaft umgehen (sinngemäß Hefer­
mehl/Spindler 2004, Rn. 16 zu§ 88 AktG). 

Ferner ist es dem Geschäftsleiter grundsätz­
lich verboten, geschäftliche oder private 
Kenntnisse von Geschäftschancen, die in den 
Geschäftskreis der Gesellschaft fallen, für sich 
selbst zu nutzen (BGH-Urteil vom 23.9.1985, 
S. 585 zu § 43 GmbIIG; Koppcnsteiner 2002, 
Rn. 19 zu § 43 GmbHG). Dieses Verbot, das 
sich auch in DCG K 4.3.3 Satz 2 wiederfindet, 
folgt nicht alleine aus § 88 Abs. 1 Fall 2 AktG, 
sondern vor allem aus der zugrunde liegenden 
Treuepflicht des Geschäftsleiters. Schließlich 
können Satzung oder Anstellungsvertrag die 
auGergescllschaftl iche Geschäftstätigkeit ihrer 
Geschäftsleiter noch weiter einschränken, 
z. ß. durch das Verbot der Übernahme von 
Aufsichtsratsmandaten (----> Mandatsbcgren­
zung des Aufsichtsrats). 

Privatautonome Befreiung vom gesetzlichen 
Verbot: Vom gesetzlichen \X'ettbewerbsverbot 
können Geschäftsleiter einer AG oder GmbH 
ganz oder teilweise durch Satzung ( Gesell­
schaftsvertrag) freigestellt werden. Nur für 
Einzelfälle kann auch der AR einer AG seine 
Einwilligung ( = vorherige Zustimmung, 
§ 183 BGB) zu einer konkreten Tätigkeit eines 
Vorstandsmitglieds durch Beschluss erteilen 
(§ 88 Abs. 1 Satz 2, § 108 AktG). Bei der 
----> Kommanditgesellschaft auf Aktien 
(KGaA) ist zusätzlich zur Einwilligung des 

\X'ettbewerbsverbot der Unternehmensleitung 

Aufsichtsrats die Einwilligung der übrigen 
persönlich haftenden Gesellschafter erforder­
lich (§ 284 Abs. 1 Satz 2 AktG). Bei einer 
GmbH ist umstritten, ob und mit welcher 
Mehrheit die Gesellschafterversammlung 
(----> Haupt· und Gesellschafterversammlung) 
im konkreten Einzelfall Dispens vom Wettbe­
werbsverbot erteilen kann. Teilweise wird dies 
nur für zulässig gehalten, wenn die Satzung 
die Gesellschafterversammlung hierzu er­
mächtigt (Ziemons 2004 § 22, Rn. 48; a.A. 
Zöllner 2006, Rn. 43 zu§ 35 GmbHG). 

Anforderungen an wirksame Wettbewerbsklau­
seln: Wettbewerbsklauseln in Satzung oder 
Anstellungsvertrag können die außergesell­
schaftlichen Geschäftstätigkeiten der Ge­
schäftsleiter weiter einschränken, als das ge­
setzliche Wettbewerbsverbot dies vorsieht. Sie 
sind jedoch nur in den Grenzen der§§ 1 GWB 
(bzw. Art. 81 EGV) und 138 BGB i.V.m. Art. 12 
GG wirksam. Vertragliche Wettbewerbsver­
bote sind nur zulässig, ,,wenn sie dem Schutze 
eines berechtigten Interesses des Gesell­
schaftsunternehmens dienen und nach Ort, 
Zeit und Gegenstand die Berufsausübung und 
wirtschaftliche Betätigung des Geschäftsfüh­
rers nicht unbillig erschweren" (BGH-Urteil 
vom 26.3.1984, S. 1, unter I.1 m.w.N.). Wettbe­
werbsverbote für die Zeit nach Beendigung 
der Geschäftsleitertätigkeit unterliegen da­
nach besonders strengen Anforderungen, 
nicht zuletzt hinsichtlich ihrer Dauer. Im Falle 
einer WPGes (---->Revisions-und Treuhandbe­
triebe) und StBGes hat der BGH eine zweijäh­
rige Schutzklausel für angemessen erachtet 
(BGH-Urteil vom 26.3.1984, S. 1, unter I.2.). In­
haltlich werden sich reine Kundenschutzklau­
seln, die es dem Geschäftsleiter für eine ge­
wisse Zeit verbieten, in die Kunden- und Liefe­
rantenkreise der Gesellschaft einzubrechen, 
leichter rechtfertigen lassen als umfassende 
Konkurrenzschutzklauseln, die jede Art von 
Wettbewerb verhindern. 

Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen das \'llcttbe-
7Eerbsverbot der Geschäftsleiter: Bei Verstößen 
des Geschäftsleiters gegen \Vettbewerbsvcr­
bote hat die Gesellschaft gegen ihn Ansprüche 
auf Unterlassung sowie auf Schadensersatz 
(§ 88 Abs. 2 AktG, § 43 Abs. 2 GmbHG). An­
statt Schadensersatz zu verlangen kann die 
Gesellschaft nach § 88 Abs. 2 Satz 2, § 93 
Abs. 2 AktG (----> Haftung des Vorstands) bzw. 
bei der GmbH nach§ 113 HGB analog (BGH­
Uneil vom 16.2.1981, S. 69, unter III.) vom Ge-
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2-3.Y.l<JS) II ZlZ 2-Hi/S--+, :'<J\\' YJ (J(J-.,(,!, ~- )\~ :=,u1: 
J;Cl l L n,·il mm 2.4 . .':: 1, .-\ kt 1. 11 i'.R .' 17.''J'I. :\J \\ ö4 

(.~::::1,l, \. 247(,-2-f/7; il:i\,lilT, }f.: \\'vtt\w\\1._Tb-, lllhl 

l~1._'L1ti~u1:;-;s,\,:rb<1t1._• flir \'1w,,L11hhmn, . ..;l1l·~!t-r irn :\kt:1._•n­

t·1._·,J1t, in: .. \G s: L~::s). '.->. 3:>h 34'l; l [d1._rt1!cLl, \\"_/ 

\1inJlcr, C.: K()!1111lL'ntivrun,,.:, Lk,., ~ S~ .\ktC, 1n: 

Krop!l B./'IL·mlcr, J. (I Jr,.,:..;.): .\hi:1LLL·n,:r KrnnlllL'IlLH 

1urn .\ktit·;-:hl''-t't/, 2. :\1.:.tl., '.\lL.inLlwn .:.:::::.+; Koppn•· 

-,tcinlT, f I. G.: Kt>:11mL'PtiLTUn~ JL''i ~ 43 Crnhl rc, in: 

IZ,,\\,·dJ,-r, l I./S,hnai,ltl ,·itb ,lt. C(I fr,,; .. 1: Cmhl fC,: 

Kumn1cnur, 4. Aufl., .\lünLlicn ~::::-t: SLl111c1LLr. L'. l l.: 

DL·r ;\n-,tcllun~-,\crtr.i~ JL .. ., (JL',1.:kit"hf\ilirt..:r-., vi11L'r 

Gmhff im K<>n/LTn. in: CmhllR S4 II'J'J\), S. 1:-21; 

Sd1nL-iL!tT, C. l I.: \\-1,_·ttbL'\\"LTbc,Ynb\1t hir ,\uf'-iLht'>rJh­

mit_'.-:,liL·Jcr einer Akticn_~L''iL'll"Lluft: 12 ThL''-Cll /U cinLT 
n.:L·lit<ipuliti~Lhcn Dhku-,-,iun. in: BB 5:J ([Y95), S . .3(>5--

37~: Sd1ncidcr, lJ. H.: KomrnL·ntiL·run;-'; tk<i §-U 

Cll:ll 1(,, 

l ;rnl,} 1 CL".,,:tl n11t ~L·bL·r1_..:,l''il'[/L·11 

J,..,,:1/c-1!11,,l,1. 1. i:.lll,! (~~ 1 H: 

tLLl 1L lJ .. \t:!I., Kllln ~=·:::.=:; Tl11·hin~. C.: 
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"l !1-1 ! 1 I i~ lil· \\ ·L·tthl'\\ L'l h~\ L' t \ ,ull: hL·i \ \ irq:\nJvn und Cc­
._,l· li:i lt -.,Li!\ r'-·rn, in: '.'\/( i 7 i 2::2.+), '-i. <J-1 ); /.innuth, l:I.: 
in: l)pf~L11Ll11,ln, I ./Trt 1 l111-.Lh, T. 0{,c.~_): Jlr,ni~h:rnd­

ln1Ll1 t!t-r (;11il 1! { (ll''-L·kilhfuliru11~, >.Jlir11.:hc11 2::4; 

/11'.:nvr, \\· .. K1lllllllL'lll1nun_:: ,t,," ~ _\5 Grnhl IC, in: 

J;Jl.r11h.hh, :\./ 1 !u~·lk, ,,\. 1.1 Ir-,~.): CinliI IC. !8.AufL, 
\1,'ir;LhL'l1 2::ci. 

Gii11tcr Rcinfr 

\\hi,tl.: !Ilm, ing--> Dolm,· 1 Lrndlungen 

\\id.:rruf des l'rüfung,.1uftr.1gcs 
-► Prlifullh'-c1Uftr.1g und-\"l'rtLl~ 

\\·i,·,krhn,l1.1ffungskmtcn ,piL·lc-n im Rahrnrn 
,kr h.111,kl,r,·Ll1tlichen l}iLrn,ierun,; bei der Er­
mittlung d,·, ni,,dri,;L-ren lx·i1ulq;cmkn \\'cns 
,;cm.~ 2'i1 :\hs. 2 und 3 l lCB (-->heizul,·bcn­

der \\~·rt) eine !Zolk. Sie- werden insb. für die 

f1L'\\ ertunh \ on ------),\.cr111l\.~cn"gcgcnstinJL·n 
h,-r.rngo",;,·n, di,· ni,ht unmittelbar der \'er­
:iuJ:crung dien,·11 (--> Be11,·rtung,gru11ds:itzc). 

I linzu 1:ihk-11 i.:\. die --. !Z"h-, l lilfs- und Bc­

tridi"t"ff,· ( IZI 11\) \l>\\ ic· d.1, --> Anbge1ermii­

gen ,ks L'11tanchm,·11,. lki diesen \'nmiigrns­

,;e,;,·nst:in,lcn i,t eine ,lir,-kte Zurechnung ,on 

m·g.1ti1,·n Frf"lg,heitr:ig,·n, die 10m Ab,,1tz-

111.11kt .1h~c·lcitet 11crd,·n, nicht miiglic:h. 

\\'ie,krhnch.1ffungsk0\tc·n stellen die Auf-

11 rndll!igen (--. ,\ufwendungcn und Lrtrigc) 
d.1r, die rwt1'.Tn,lig sind. um einen im Unter­

nehmen n,rh.rndenen \'cnnög,·mgq;emtand 

erneut ,u be,cluffcn. hir die Ermittlung rnn 

\\'iedcrhescluffung,kmtrn im Rahmen der hi­

l.111ziellen Bc\,·crtung von \'crrni',gcns,;egen­

st.1ndcn i,1 ,on einer Wicderbcsch.1ffung am 

1\bschlmssticht.1~ aus1ugd1cn. \\'iederbe­

sch.1ffun01Lo,trn zu einem künftü.;cn \\'iedcr­

bc1ch.1ff;~ng11citpunkt finden hi1;gegcn aus­

lLhlicLlich im Rahmen der internen Kosten­
rcclrnung (--. Ko.stcn- und leistungsrech­

nun"' --> Kostenrcclinun" Prüfung der), wie 
b,p,~.' bei der Frmiulung k~!LuLito;i,chcr l\6-

,clircihunhcn (-,l\bschrcibungcn, blkuLno­

risd1e), Berücksichtigung. 

Bei der Frmiulung de, niedrigeren beizule­

genden \\'crts \ un Roh-, l lilll- und Bctricbs­
~toffcn 11ird anhand des Wiederbcsdnffungs­

ncu\\'erts die fikti1·c Bc,cluffung neuwertiger 
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